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L37089 Dienstgeberabgabe Wien

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §80 Abs1;

BAO §9 Abs1;

DienstgeberabgabeG Wr §6a Abs1;

KommStG 1993 §6a Abs1;

1. BAO § 80 heute

2. BAO § 80 gültig ab 01.01.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 200/2023

3. BAO § 80 gültig von 31.12.2004 bis 31.12.2023 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 180/2004

4. BAO § 80 gültig von 01.01.1962 bis 30.12.2004

1. BAO § 9 heute

2. BAO § 9 gültig ab 01.01.1962

1. KommStG 1993 § 6a heute

2. KommStG 1993 § 6a gültig ab 31.12.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 111/2010

3. KommStG 1993 § 6a gültig von 26.03.2009 bis 30.12.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 20/2009

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2011/16/0187 E 18. März 2013 RS 2

Stammrechtssatz

Dem Vertreter obliegt es, entsprechende Beweisvorsorgen - etwa durch das Erstellen und Aufbewahren von

Ausdrucken - zu tre?en. Dem Vertreter, der fällige Abgaben der Gesellschaft nicht (oder nicht zur Gänze) entrichten

kann, ist schon im Hinblick auf seine mögliche Inanspruchnahme als HaftungspCichtiger zumutbar, sich - spätestens

dann, wenn im Zeitpunkt der Beendigung der Vertretungstätigkeit fällige Abgabenschulden unberichtigt aushaften -

jene Informationen zu sichern, die ihm im Fall der Inanspruchnahme als HaftungspCichtiger die Erfüllung der

DarlegungspCicht im oben beschriebenen Sinn ermöglichen (vgl. etwa das hg. Erkenntnis vom 25. November 2009,

2008/15/0263).Dem Vertreter obliegt es, entsprechende Beweisvorsorgen - etwa durch das Erstellen und Aufbewahren

von Ausdrucken - zu tre?en. Dem Vertreter, der fällige Abgaben der Gesellschaft nicht (oder nicht zur Gänze)

entrichten kann, ist schon im Hinblick auf seine mögliche Inanspruchnahme als HaftungspCichtiger zumutbar, sich -

spätestens dann, wenn im Zeitpunkt der Beendigung der Vertretungstätigkeit fällige Abgabenschulden unberichtigt

aushaften - jene Informationen zu sichern, die ihm im Fall der Inanspruchnahme als HaftungspCichtiger die Erfüllung

der DarlegungspCicht im oben beschriebenen Sinn ermöglichen vergleiche etwa das hg. Erkenntnis vom 25. November

2009, 2008/15/0263).
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